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Taxenordnung 

Beschluss Nr. IV-188/04 der Ratsversammlung 

vom 08.12.2004 

Gemäß § 47 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz 

(PBefG) i. V. m. §1 der Verordnung der Sächsi-

schen Staatsregierung und des Sächsischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Personen-

beförderungsrechtes (PBefZuV) vom 12. Septem-

ber 1996 wird die Verordnung zum Betrieb von  

Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig Stadt  

– Taxenordnung – erlassen: 

§1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für den Verkehr mit 

Taxen von Unternehmern, die in der Stadt 

Leipzig ihren Betriebssitz haben.  

Das Gebiet der Stadt Leipzig ist zugleich 

Pflichtfahrbereich im Sinne des § 47 Abs. 4 

PBefG. 

(2) Die Beförderungspflicht besteht für Fahrten 

innerhalb des Geltungsbereiches der 

Verordnung über Beförderungsentgelte 

und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr 

mit Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig. Die 

Rechte und Pflichten der Taxiunternehmer 

nach dem Personenbeförderungsgesetz, den 

zu seiner Durchführung erlassenen Rechts-
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vorschriften und nach der zum Verkehr mit 

Taxen erteilten Genehmigung bleiben 

unberührt. 

§ 2 Bereithaltungsrecht 

(1) Gemäß § 47 Abs. 2 PBefG gilt das Bereit-

haltungsrecht für alle Unternehmer, denen 

von der Stadt Leipzig Genehmigungen zum 

Verkehr mit Taxen erteilt wurden. 

(2) Unternehmer, die vom Bereithaltungsrecht 

Gebrauch machen, sind nach § 22 PBefG 

zur Beförderung verpflichtet. 

§ 3 Betriebspflicht 

(1) Die Unternehmer sind verpflichtet, den ihnen 

genehmigten Betrieb innerhalb von drei 

Monaten nach Erteilung der Genehmigung 

aufzunehmen und während deren Geltungs-

dauer die im Betrieb befindlichen Fahrzeuge 

den öffentlichen Verkehrsinteressen ent-

sprechend einzusetzen. 

(2) Bei einer länger als vier Wochen dauernden 

Unterbrechung des Betriebes ist dazu vorher 

die Genehmigung von der Genehmigungs-

behörde einzuholen. Im Übrigen gilt § 21 

PBefG. 
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§ 4  Dienstbetrieb 

(1) Die Taxe hat gemäß den gültigen Bestim-

mungen der BOKraft ausgerüstet zu sein. 

(2) Im Fahrdienst hat das Fahrpersonal äußer-

lich gepflegt aufzutreten und eine saubere 

Kleidung zu tragen, Sportbekleidung sowie 

kniefreie Hosen und kniefreie Röcke sind 

grundsätzlich untersagt. 

(3) Die Taxen sind innen und außen in einem 

sauberen Zustand bereitzuhalten. 

(4) Die Lautstärke von Rundfunkempfängern ist 

bei der Fahrgastbeförderung so einzustellen, 

dass Fahrgäste nicht gestört werden. 

(5) Die Fahrzeugführer haben Wünschen der 

Fahrgäste Folge zu leisten, soweit Beförde-

rungspflicht, Beförderungszweck und das 

Vertrauen in eine ordnungsgemäße und si-

chere Personenbeförderung dem nicht ent-

gegenstehen, sowie ihre eigene Sicherheit 

nicht gefährdet wird. Insbesondere soll den 

Wünschen der Fahrgäste nach Öffnen und 

Schließen der Fenster, des Schiebe- oder 

Ausstelldaches, der Einstellung der 

Heizungs- oder Klimaanlage und der Platz-

wahl in zumutbarem Maße entsprochen 

werden. 

(6) Fundsachen sind unverzüglich den zustän-

digen Taxenzentralen zu melden und im 

Fundbüro abzugeben. 

Taxenordnung 
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(7) Der Unternehmer hat einen Nachweis über 

den Schichteinsatz für die Taxen zu führen. 

Aus ihm muss die personelle Besetzung der 

Schicht hervorgehen. Der Nachweis ist 12 

Monate am Betriebssitz aufzubewahren und 

der Genehmigungsbehörde jederzeit auf Ver-

langen vorzulegen. 

§ 5  Verhalten gegenüber Fahrgästen 

(1) Der Taxifahrer hat sich gegenüber den Fahr-

gästen korrekt, sachlich und höflich zu ver-

halten. Eine vom Fahrgast nicht gewünschte 

Gesprächsführung ist zu unterlassen. 

(2) Beim Ein- und Aussteigen ist den Fahrgästen 

erforderlichenfalls Hilfe zu leisten.  

Dies gilt insbesondere für Schwer- und 

Gehbehinderte, ältere und gebrechliche 

Personen, Fahrgäste mit Kleinkindern sowie 

Schwangere. 

(3) Für das Ein- und Ausladen von Gepäck-

stücken ist grundsätzlich der Taxifahrer 

verantwortlich. 

(4) Der Fahrzeugführer muss in der Lage sein, 

jederzeit 50,00 Euro zu wechseln. 
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§ 6  Ausschluss von der Beförderung 

(1) Der Ausschluss von der Beförderung ist vom 

Taxifahrer nur in zwingenden Fällen aus-

zusprechen. Von der Beförderung können 

insbesondere Fahrgäste ausgeschlossen 

werden, die 

 in grober Weise trotz Ermahnung die 

Sicherheit des Fahrbetriebes 

gefährden, 

 unter erheblichem Einfluss 

alkoholischer Getränke oder anderer 

berauschender Mittel stehen, 

 der Aufforderung des Taxifahrers zur 

Zahlung einer angemessenen 

Vorauszahlung nicht nachkommen, 

 stark verschmutzte Kleidung tragen. 

(2) Personen, die von der Beförderung auszu-

schließen sind, ist der Einstieg in die Taxe zu 

verweigern. Bereits eingestiegene Personen 

sind zum Verlassen der Taxe aufzufordern, 

gegebenenfalls mit Unterstützung der 

Polizei. 

Taxenordnung 
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§ 7  Ordnung an Taxiständen

(1) Taxen dürfen nur an gekennzeichneten Taxi-

ständen bereitgehalten werden. Der Taxi-

fahrer ist berechtigt sich mit unbesetzter

Taxe an jedem Taxistand bereitzuhalten. Ein

Bereithalten von Taxen außerhalb der ge-

kennzeichneten Taxistände kann von der

zuständigen Behörde gestattet werden, wenn

aus Anlass besonderer Veranstaltungen ein

bedeutender Taxenbedarf zu erwarten ist.

(2) An Taxiständen haben die Fahrzeuge in der

Reihenfolge ihrer Ankunft Aufstellung zu

nehmen. Der gekennzeichnete Taxistand

darf nicht überschritten werden.

(3) Der Fahrgast kann von den an einem Taxi-

stand bereitgehaltenen Taxen eine beliebige

in Anspruch nehmen, sofern die örtlichen

Verhältnisse ein Vorbeifahren an den warten-

den Taxen gestatten.

Der ausgewählten Taxe ist die Abfahrt unter

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse

zu ermöglichen. Das Gleiche gilt für die An-

nahme von über Funk vermittelten Fahrauf-

trägen.

(4) Der Fahrer hat sich an seiner bereitgestellten

Taxe aufzuhalten. Das Parken von Taxen an

Taxiständen zu privaten Zwecken ist nicht

gestattet.
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(5) Die Fahrgastaufnahme im Umkreis von 

weniger als 100 m eines Taxistandes ist nur 

für folgenden Personenkreis gestattet:  

Sichtbar Schwer- und Gehbehinderte, ältere 

und gebrechliche Personen, Fahrgäste mit 

Kleinkindern und Schwangere. 

(6) An den Taxiständen ist ruhestörender Lärm 

zu vermeiden, das gilt insbesondere zur 

Nachtzeit sowie in Wohngebieten und betrifft 

unnötiges Türenschlagen, Laufen lassen des 

Motors, lautes Unterhalten und den Betrieb 

von Rundfunkgeräten. 

§ 8  Mitführen von Vorschriften 

Der Fahrzeugführer hat den Text dieser Verord-

nung und der Verordnung über Beförderungs-

entgelte in der jeweils gültigen Fassung, einen 

Stadtplan mit Straßenverzeichnis, der mindestens 

den Pflichtfahrbereich Leipzig umfasst, mitzufüh-

ren. Dieser sollte aktuell und nicht älter als drei 

Jahre sein. Dem Fahrgast ist auf Verlangen Ein-

sicht in diese Unterlagen zu gewähren. 

Taxenordnung 
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§ 9 Pflichtbelehrungen 

(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, die bei ihm 

beschäftigten Fahrzeugführer bei Einstellung 

und dann mindestens einmal im Jahr über 

die Pflichten des Fahrzeugführers nach dem 

PBefG, der BOKraft, dieser Verordnung, der 

Verordnung über Beförderungsentgelte und 

der Funkordnung zu belehren. 

(2) Die Belehrung ist vom Unternehmer mit 

schriftlicher Bestätigung des Fahrers akten-

kundig zu machen. 

§ 10  Beförderungsentgelte 

Die Beförderungsentgelte für den Gelegen-

heitsverkehr mit Taxen im Pflichtfahrbereich 

Leipzig sind in einer gesonderten Tarifordnung 

festgeschrieben. 
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§ 11  Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 

Nr. 4 PBefG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig  

1. entgegen § 3 Abs. 2 ohne Genehmigung 

der zuständigen Behörde eine 

Betriebsunterbrechung von länger als 

vier Wochen durchführt; 

2. als Unternehmer entgegen § 4 Abs. 1 

die Taxen nicht nach Maßgabe der 

§§ 25 bis 29 der Verordnung über den 

Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 

Personenverkehr (BOKraft) ausrüstet; 

3. als Fahrer im Fahrdienst entgegen 

§ 4 Abs. 2 Sportbekleidung, kniefreie 

Hosen oder kniefreie Röcke oder un-

saubere Bekleidung trägt, entgegen § 4 

Abs. 3 eine unsaubere Taxe bereithält, 

entgegen § 4 Abs. 5 den Wünschen der 

Fahrgäste nach Öffnen und Schließen 

der Fenster bzw. des Daches sowie der 

Heizungs- oder Klimaanlage nicht 

nachkommt oder entgegen § 4 Abs. 6 

Fundsachen nicht meldet oder abgibt; 

4. als Unternehmer entgegen § 4 Abs. 7 

keine oder unvollständige Nachweise 

über Schichteinsatz und personelle 

Besetzung führt, diese nicht 12 Monate 

aufbewahrt oder nicht auf Verlangen der 

Genehmigungsbehörde vorlegt; 

Taxenordnung 



16 

5. sich entgegen § 5 Abs. 1–3 gegenüber 

den Fahrgästen nicht korrekt, sachlich 

und höflich verhält, den Fahrgästen 

keine Hilfe beim Ein- und Aussteigen 

und Be- und Entladen von Gepäck leis-

tet oder entgegen § 5 Abs. 4 nicht in der 

Lage ist, jederzeit 50,00 Euro zu 

wechseln; 

6. sich entgegen § 7 Abs. 1 ohne Geneh-

migung der zuständigen Behörde au-

ßerhalb gekennzeichneter Taxistände 

bereithält; 

7. sich entgegen § 7 Abs. 2 nicht in der 

Reihenfolge der Ankunft aufstellt; 

8. sich entgegen § 7 Abs. 4 nicht an seiner 

bereitgestellten Taxe aufhält; 

9. entgegen § 7 Abs. 5 Fahrgäste, außer 

den genannten Personenkreis, im 

Umkreis von weniger als 100 m eines 

Taxistandes aufnimmt; 

10. entgegen § 7 Abs. 6 ruhestörenden 

Lärm, insbesondere durch unnötiges 

Türenschlagen, laufen lassen des 

Motors, lautes Unterhalten oder den 

Betrieb von Rundfunkgeräten ver-

ursacht; 

11. entgegen § 8 die Taxenordnung, die 

Verordnung über Beförderungsentgelte 

oder einen aktuellen Stadtplan nicht 

mitführt; 
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12. dem Fahrgast entgegen § 8 auf dessen 

Verlangen keine Einsicht in die 

Taxenordnung, die Beförderungsentgelt-

verordnung oder den Stadtplan gewährt; 

13. entgegen § 9 Abs. 1 eine Belehrung 

über die Pflichten des Fahrzeugführers 

nach dem Personenbeförderungs-

gesetz, der BOKraft, der Taxenordnung, 

der Verordnung über Beförderungs-

entgelte und der Funkordnung unterlässt 

oder diese gemäß § 9 Abs. 2 nicht 

aktenkundig macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können nach § 61 

Abs. 2 PBefG mit einer Geldbuße bis zu 

5.000,00 Euro geahndet werden. 

§ 12  Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag der 

Veröffentlichung in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung verliert 

die Taxenordnung vom 01.06.2000 ihre 

Gültigkeit. 

 

 

Stadt Leipzig 

Der Oberbürgermeister 

Taxenordnung 
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Verordnung über Beförderungsentgelte 

und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr  

mit Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig vom 

15.09.2022 

 

Gemäß § 51 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2021 
(BGBl. I S. 822) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung 
des Straßenverkehrs- und Kraftfahrwesens im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßenverkehrs-
rechtsgesetz - SächsStrVRG) vom 03. Mai 2019 
(SächsGVBl. 2019, 317) wird die Verordnung über 
Beförderungsentgelte und -bedingungen im Gele-
genheitsverkehr mit Taxen im Pflichtfahrbereich 
Leipzig erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für den Verkehr mit Taxen 

von Unternehmen, die in der Stadt Leipzig ihren 

Betriebssitz haben. 

Beförderungs-

entgeltverordnung 
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§ 2 Allgemeine Fahrpreise

(1) Tagtarif (an Werktagen von 05.00 Uhr

bis 20.00 Uhr):

km - Tarif 1. bis 3. km: 3,20 € pro km 

km - Tarif 4. bis 10. km: 2,20 € pro km 

km - Tarif jeder weitere km: 2,10 € pro km 

Wartezeit: 35,00 € pro h 

Grundgebühr: 3,90 € 

Nachttarif (an Werktagen von 20.00 Uhr 

bis 05.00 Uhr), Sonn- und Feiertagstarif: 

km - Tarif 1. bis 3. km: 3,30 € pro km

km - Tarif 3. bis 10. km 2,50 € pro km 

km - Tarif jeder weitere km: 2,20 € pro km 

Wartezeit: 35,00 € pro h 

Grundgebühr: 3,90 € 

Einmaliger Zuschlag für Großraumtaxen 

bei ausdrücklicher Bestellung oder  

ab 5 Fahrgästen: 10,00 € 

Fortschaltbetrag am Taxameter: 0,10 € 
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(2) Bei Fahrten aus dem Pflichtfahrbereich mit

einem Ziel außerhalb dieses Bereiches ist

der Fahrpreis für die gesamte Strecke frei zu

vereinbaren. Dies gilt entsprechend für Fahr-

ten mit einem Ausgangspunkt außerhalb des

Pflichtfahrbereiches zurück in diesen Be-

reich. Kommt es zu keiner Preisvereinba-

rung, gilt der Tarif des Pflichtfahrbereiches,

so dass die gesamte besetzte Strecke nach

Fahrpreisanzeiger zu fahren ist.

(3) Bei Aufträgen zu Sonderanlässen wie Stadt-

rundfahrten, Hochzeiten, Beerdigungen usw.

können ebenfalls Vereinbarungspreise ge-

troffen werden. Kommt es zu keiner Preisver-

einbarung, gilt die Preisbindung des Pflicht-

fahrbereiches. Es ist also die gesamte

besetzte Strecke nach Fahrpreisanzeiger zu

fahren.

(4) Sondervereinbarungen über Beförderungs-

entgelte für den Geltungsbereich dieser

Verordnung gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 PBefG

sind vor ihrer Einführung der Genehmi-

gungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

(5) Die Umschaltung von Tag- auf Nachttarif

beim Fahrpreisanzeiger bzw. umgekehrt

muss automatisch erfolgen.

(6) Für Fahrten vom und zum Flughafen

Leipzig / Halle gelten die Tarife der Vereinba-

rung zum Bereithaltungsrecht am Flughafen

Leipzig / Halle für Taxen in der jeweils

gültigen Fassung.

Beförderungsentgeltverordnung 
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§ 3 Verwendung des

Fahrpreisanzeigers 

(1) Taxen müssen mit einem beleuchteten Fahr-

preisanzeiger ausgerüstet sein. Die Vor-

schriften des Eichrechtes finden Anwendung. 
Der Fahrpreisanzeiger muss anzeigen:

• das Beförderungsentgelt und die 
jeweilige Tarifstufe,

• den einmaligen Zuschlag für 
Großraumtaxen,

• den einmaligen Zuschlag für Fahrten, 

die außerhalb des Pflichtfahrbereiches 

beginnen und enden,

• Uhrzeit und Kalendertag.

(2) Die Anzeige muss leicht ablesbar und bei 
Dunkelheit beleuchtet sein.

(3) Der Fahrpreisanzeiger darf erst an dem vom 
Besteller angegebenen Bestellort nach 
Kontaktaufnahme mit dem Fahrgast, bei 
Vorbestellung erst zur angegebenen Zeit, 
angeschaltet werden.

(4) Eine Beförderungsfahrt darf nur mit einem 
einwandfrei arbeitenden Fahrpreisanzeiger 
angetreten werden.

(5) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers 
während der Fahrt wird das Beförderungs-

entgelt nach der durchfahrenen Strecke 
berechnet. Der Fahrzeugführer hat den Fahr-

gast hierauf unverzüglich hinzuweisen. Nach 
Beendigung der Fahrt hat der Fahrzeug-
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führer dem Unternehmer eine Störung des 

Fahrpreisanzeigers unverzüglich anzu-

zeigen. Der Unternehmer hat die Störung 

unverzüglich zu beheben, d. h. vor Behebung 

der Störung darf keine weitere Fahrt 

durchgeführt werden. 

§ 4 Beförderungsbedingungen

(1) Gepäck, ausgenommen kleines Hand-

gepäck, ist im Kofferraum des Fahrzeuges

unterzubringen. Soweit es die Betriebs-

sicherheit zulässt, kann der Taxifahrer

gestatten, dass das Gepäck auch anders

untergebracht wird. Gegenstände, die über

die Wagenbegrenzung hinausragen, sind

von der Beförderung ausgeschlossen.

(2) Tiere dürfen nur dann mitgeführt werden,

wenn die Betriebssicherheit dadurch nicht

gefährdet wird. Blindenhunde in Begleitung

von Blinden sind immer zu befördern. Tiere

dürfen auf Sitzplätzen nicht untergebracht

werden.

(3) Das Beförderungsentgelt ist grundsätzlich

nach Beendigung der Fahrt an den Taxifah-

rer zu zahlen. Der Taxifahrer kann jedoch

schon bei Antritt der Fahrt einen Vorschuss

in Höhe des voraussichtlichen Fahrpreises

verlangen.

Beförderungsentgeltverordnung 
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(4) Auf Verlangen des Fahrgastes hat der

Taxifahrer eine Fahrpreisquittung auszu-

händigen. Auf der Quittung müssen Datum,

Gesamtpreis, Fahrstrecke und Ordnungs-

nummer angegeben sein. Die Quittung ist mit

der Unterschrift des Taxifahrers und dem

Stempel des Taxibetriebes zu versehen.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt und kann nach § 61 

Abs. 1 Nr. 4 und § 61 Abs. 2 PBefG mit einer 

Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen den Vorschriften  

1. ein nach § 2 Abs. 1 dieser Verordnung

unzulässiges Entgelt fordert,

2. entgegen § 2 Abs. 4 dieser Verordnung

eine getroffene Sondervereinbarung

nicht genehmigen lässt,

3. ein nach § 2 Abs. 6 dieser Verordnung

unzulässiges Entgelt fordert,

4. eine nach § 4 Abs. 4 dieser Verordnung

zu erteilende Quittung nicht aushändigt

oder nicht ordnungsgemäß ausstellt.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 7. Tag nach

Veröffentlichung in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über 

Beförderungsentgelte und -bedingungen im 

Gelegenheitsverkehr mit Taxen im 

Pflichtfahrbereich Leipzig vom 21.01.2021 

außer Kraft. 

 

 

Burkhard Jung  

Oberbürgermeister 

 

Leipzig, den 16.09.2022 
 
Auf Grund von notwendigen technischen Um-
stellungen kann die neue Beförderungsentgelt-
verordnung erst am 29.10.2022 umgesetzt wer-
den. Bis dahin ist die Beförderungsentgeltver-
ordnung vom 21.01.2021 weiterhin anzuwen-
den. 
 

 

Beförderungsentgeltverordnung 
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Flughafen-

vereinbarung 

4. Änderung der Vereinbarung des Landkreises 
Nordsachsen zum Bereithaltungsrecht am 
Flughafen Leipzig / Halle für Taxen, gültig ab

01.12.2022
Zwischen 

dem Landkreis Nordsachsen  

mit Sitz in 04860 Torgau, Schloßstraße 27 

gesetzlich vertreten durch den Landrat Herrn 

Kai Emanuel, 

dem Landkreis Leipzig 

mit Sitz in 04552 Borna, Stauffenbergstraße 4 

gesetzlich vertreten durch den Landrat Herrn 

Henry Graichen und 

dem Landkreis Saalekreis 

mit Sitz in 06217 Merseburg, Domplatz 9 

gesetzlich vertreten durch den Landrat Herrn 

Hartmut Handschak sowie 

der Stadt Leipzig 

mit Sitz in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4–6, 

Neues Rathaus 

gesetzlich vertreten durch den Oberbürgermeister 

Herrn Burkhard Jung, 

dieser vertreten durch den Beigeordneten Herrn 

Heiko Rosenthal und 

der Stadt Halle 

mit Sitz in 06108 Halle (Saale), Marktplatz 1 

gesetzlich vertreten durch den Oberbürgermeister 

Herrn Dr. Bernd Wiegand. 
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Präambel 

Der Flughafen Leipzig / Halle ist als Interkontinen-

tal-Flughafen Drehscheibe für den Schienen-, Stra-

ßen- und Luftverkehr im mitteldeutschen Raum. 

Der Flughafen Leipzig / Halle befindet sich örtlich 

gelegen im Kreisgebiet des Landkreises Nord-

sachsen. Der Landkreis Nordsachsen ist Aufga-

benträger und Träger der Daseinsvorsorge für den 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in sei-

nem Kreisgebiet und hat die Aufgabe der Planung, 

Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV für 

sein Territorium nach den Bestimmungen des 

Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I 

S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert 

worden ist (PBefG). 

Der Verkehr mit Taxen (Gelegenheitsverkehr im 

Sinne des § 46 PBefG) ist ein wichtiger Bestandteil 

der ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 

Verkehrsleistungen neben dem ÖPNV. Eine nach-

frageorientierte Absicherung von Beförderungs-

wünschen der Fluggäste und anderer Besucher 

des Flughafens mit Taxileistungen als Teil der Ge-

samtaufgabe einer bedarfsorientierten, möglichst 

umfassenden Verkehrsbedienung der Bevölkerung 

stellt eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV dar. 

Die gesetzliche Grundlage für den Taxiverkehr ist 

das PBefG und die dazu erlassene Verordnung 

über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 

Personenverkehr vom 21. Juni 1975 (BGBl. I S. 

1573), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
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vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert 

worden ist (BOKraft). 

Auf Grund der rechtlichen Regelung des PBefG 

können die jeweiligen Kommunen und Landkreise 

für ihr Territorium (Pflichtfahrbereich) entsprechen-

de Beförderungsbedingungen und Beförderungs-

entgelte festlegen (§ 39 und § 51 PBefG). Der von 

den Kommunen und Landkreisen genehmigte 

Taxitarif gilt grundsätzlich nur innerhalb des jewei-

ligen Pflichtfahrbereiches. 

Gemäß § 51 Abs. 4 PBefG können die Geneh-

migungsbehörden für einen Bereich, der über den 

Zuständigkeitsbereich hinausgeht, in gegenseiti-

gem Einvernehmen einheitliche Beförderungs-

entgelte und -bedingungen vereinbaren. 

Auf dieser Grundlage regelt die seit 01.01.2004 

abgeschlossene Vereinbarung zwischen dem 

Landkreis Delitzsch und den Landkreisen Leipziger 

Land und Saalkreis sowie den Städten Leipzig und 

Halle einen einheitlichen Flughafentarif. 

Im Rahmen der Bestrebungen einen gemeinsa-

men Taxitarif für eine größere Region zu schaffen 

und einen einheitlichen „Mitteldeutschen Taxitarif“ 

zur Ablösung der variantenreichen Ausprägung 

von Tarifmodellen in der Region zu begründen 

sowie aufgrund der vom Kreistag am 10.10.2012 

mit Wirkung zum 01.12.2012 beschlossenen 

Verordnung über Beförderungsentgelte 

und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit 

Taxen im Pflichtfahrbereich des Landkreises Nord-

sachsen war es erforderlich geworden, eine 1. Än-

derung dieser Vereinbarung ab dem 01.12.2012 

vorzunehmen. 

Flughafenvereinbarung 
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Mit Beschluss des Kreistages vom 22.04.2015 zur 

Änderung der Verordnung über Beförderungs-

entgelte und -bedingungen im Gelegenheits-

verkehr mit Taxen im Pflichtfahrbereich des Land-

kreises Nordsachsen mit Wirkung zum 01.06.2015 

erfuhr diese Vereinbarung eine 2. Änderung. 

Resultierend aus den durch die Unternehmerschaft 

eingereichten Anträgen auf Erhöhung der Be-

förderungsentgelte im Taxiverkehr für den Pflicht-

fahrbereich des Landkreises Nordsachsen vom 

10.12.2019 und der entsprechenden Beschluss-

fassung der Verordnung über Beförderungsent-

gelte und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr 

mit Taxen im Pflichtfahrbereich des Landkreises 

Nordsachsen durch den Kreistag in seiner Sitzung 

am 14.10.2020 war es erneut erforderlich, eine 

weitere, 3. Änderung der Vereinbarung mit Wir-

kung ab 04.01.2021 vorzunehmen. 

Aufgrund der stufenweisen Anpassung des allge-

meinen gesetzlichen Mindestlohns zum 

01.01.2022, 01.07.2022 sowie 01.10.2022 wurde 

in einem doch zeitnahen Abstand zur letzten Tarif-

anpassung abermals der Antrag auf Veränderung 

des Taxitarifes eingereicht, der von der Mehrheit 

der Unternehmer im Landkreis Nordsachsen unter-

stützt wurde. Der Kreistag folgte mit Beschluss 

vom 12.10.2022 dem Antrag auf Änderung der 

Verordnung über Beförderungsentgelte 

und -bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit 

Taxen im Pflichtfahrbereich des Landkreises 

Nordsachsen. Dies hat nunmehr die 4. Änderung 

der Vereinbarung mit Wirkung ab 01.12.2022 zur 

Folge. 
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Der Landkreis Nordsachsen (als Rechtsnachfolger 

des Landkreises Delitzsch) regelt mit dem Land-

kreis Leipzig (als Rechtsnachfolger des Land-

kreises Leipziger Land) und dem Landkreis Saale-

kreis (als Rechtsnachfolger des Saalkreises) sowie 

der Stadt Leipzig und der Stadt Halle als Geneh-

migungsbehörden im Sinne des § 47 Abs. 2 PBefG 

auf Grund der notwendigen Anpassung des Flug-

hafentarifes daher einvernehmlich die folgende 

4. Änderungsvereinbarung, welche die seit dem

04.01.2021 gültige Vereinbarung ablöst:

§ 1 Allgemeines

(1) Der Flughafen Leipzig / Halle befindet sich 
vollständig im Gebiet des Landkreises 
Nordsachsen.

(2) Gemäß § 51 Absatz 1 und 2 PBefG in 
Verbindung mit § 21 Abs. 2 Gesetz zur 
Regelung des Straßenverkehrs- und 
Kraftfahrwesens im Freistaat Sachsen

(Sächsisches Straßenverkehrsrechtsgesetz

– SächsStrVRG), erlassen als Artikel 1 des 
Gesetzes zur Neuregelung des sächsischen 
Straßenverkehrsrechts vom 3. Mai 2019

(SächsGVBl. S. 317) wird die der Landes-

regierung durch § 47 Absatz 3 Satz 1 PBefG 
und § 51 Absatz 1 Satz 1 PBefG erteilte 
Ermächtigung zum Erlass von Rechts-

verordnungen auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte übertragen, ist mithin der 
Landkreis Nordsachsen ermächtigt die

Flughafenvereinbarung 
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Beförderungsentgelte und -bedingungen für 

den Taxenverkehr im Bereich des Flughafen 

Leipzig / Halle festzusetzen. 

(3) Der Bereich des Flughafens Leipzig / Halle

gehört aufgrund des Geltungsbereiches der

durch den Landkreis Nordsachsen

festgelegten Beförderungsentgelte

und -bedingungen für den Taxenverkehr zu

dessen Pflichtfahrbereich. Für die Taxi-

unternehmer des Landkreises Nordsachsen

besteht im Bereich des Flughafens Leipzig /

Halle daher Beförderungspflicht.

§ 2 Bereithaltungsrecht

Der Landkreis Nordsachsen als zuständige 

Genehmigungsbehörde gemäß § 47 Absatz 2 Satz 

3 PBefG erklärt sein Einvernehmen darüber, dass 

Taxiunternehmer aus dem Landkreis Leipzig, dem 

Landkreis Saalekreis und den Städten Leipzig und 

Halle ein Bereithaltungsrecht am Flughafen 

Leipzig / Halle auf Grund der topografischen, wirt-

schaftlichen und kommunalpolitischen 

Gegebenheiten erhalten.  

§ 3 Flughafentarif

(1) Die Landkreise Leipzig, Saalekreis und

Nordsachsen sowie die Städte Leipzig und

Halle vereinbaren den seit 4. Januar 2021

festgelegten Flughafentarif abzulösen und
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durch den im Absatz 2 dieses Paragraphen 

festgelegten Flughafentarif zu ersetzen. 

(2) Die Landkreise Leipzig, Saalekreis und

Nordsachsen sowie die Städte Leipzig und

Halle vereinbaren für den Flughafen Leipzig /

Halle folgenden Sondertarif (Flughafentarif).

Für alle Fahrten zum und vom Flughafen

Leipzig / Halle aus den bzw. in die

Pflichtfahrbereiche, der an der Vereinbarung

beteiligten Gebietskörperschaften ist

folgender Flughafentarif zur Anwendung zu

bringen:

1. Grundpreis  3,90 €

2.  Zielfahrten (Tarifstufe 1)

werktags von 05.00 Uhr bis 20.00 Uhr

1. bis 3. km 3,20 €/km 

4. bis 10. km 2,20 €/km 

ab 11. km 2,10 €/km 

werktags von 20.00 Uhr bis 05.00 Uhr, 

Sonntag und an gesetzl. Feiertagen ganz- 
tägig 

1. bis 3. km 3,30 €/km 

2,50 €/km 4. bis 10. km

ab 11. km 2,20 €/km 

3.  Zeitpreis (Wartezeittarif) 35,00 €/Stunde

4. Zuschlag einmalig für

Großraumtaxi 10,00 € 

(ab 5 Fahrgästen oder bei ausdrücklicher 

Bestellung) 

Fortschaltbetrag 0,10 € 

Flughafenvereinbarung 
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§ 4 Beförderungspflicht

Eine Beförderungspflicht am Flughafen Leipzig /

Halle besteht in die Pflichtfahrbereiche der an 

dieser Vereinbarung beteiligten Gebietskörper-

schaften (Landkreise Leipzig, Saalekreis und 

Nordsachsen sowie die Städte Leipzig und Halle). 

§ 5 Zuständigkeit in Ordnungswidrig-

keiten 

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 

Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt

durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Oktober

2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist

(OWiG) bleibt auch für das nach § 2 dieser

Vereinbarung gewährte Bereithaltungsrecht am

Flughafen Leipzig / Halle diejenige Genehmi-

gungsbehörde, welche nach dem PBefG für den

jeweiligen Taxiunternehmer zuständig ist.

§ 6 Verhältnis zum Eigentümer des

Flughafens 

(1) Das Territorium des Flughafens Leipzig/Halle 
ist Eigentum der Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH.

(2) Die Aufgaben zur Abwicklung des 
Taxiverkehrs auf dem Flughafengelände 
werden durch die Flughafen Leipzig / Halle

GmbH in eigener Regie geregelt. 
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(3) Da die Öffentlichkeit der Straßen und Plätze

gegeben ist, bedarf das Bereithalten einer

privatrechtlichen Vereinbarung zwischen

dem Taxiunternehmer und dem Eigentümer

des Flughafens.

§ 7 Inkrafttreten

Diese 4. Änderung der Vereinbarung tritt am 

01.12.2022 in Kraft.  

§ 8 Kündigung

Die Vereinbarung ist mit einer Frist von 6 Monaten 

zum jeweiligen Jahresende (31.12.) durch jeden 

Vertragspartner aus wichtigem Grund (§ 60 

VwVfG) kündbar. Die Kündigung bedarf der 

Schriftform. 

§ 9 Wirksamkeitsklausel,

Wirtschaftsklausel, Gerichtsstand 

(1) Alle Änderungen und Ergänzungen zu dieser

Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Nebenabreden wurden nicht getroffen.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung

unwirksam oder undurchführbar sein oder

werden oder eine an sich notwendige

Regelung nicht enthalten sein, so berührt

dies ihre Wirksamkeit im Übrigen nicht. Die

Landkreise Leipzig, Saalekreis und Nord-

Flughafenvereinbarung 
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sachsen sowie die Städte Leipzig und Halle 

verpflichten sich, zur Ersetzung einer unwirk-

samen oder undurchführbaren Bestimmung 

oder zur Ausfüllung der Regelungslücke eine 

rechtlich zulässige Bestimmung zu schaffen, 

die soweit wie möglich dem entspricht, was 

gewollt war oder nach dem Sinn und Zweck 

dieser Vereinbarung gewollt worden wäre, 

wenn die Unwirksamkeit oder Undurch-

führbarkeit der betreffenden Bestimmung 

bzw. die Regelungslücke erkannt worden 

wäre. 

(3) Gerichtsstand ist der Sitz des Landkreises

Nordsachsen.

Torgau, den 24.10.2022 

Kai Emanuel, Landrat  

Borna, den 08. November 2022 

Henry Graichen, Landrat  

Merseburg, den 18. 11. 2022 

Henry Handschak, Landrat  

Leipzig, den 30.12.2022 

Heiko Rosenthal, Beigeordneter 

Halle, den 30.11.2022 

Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister 
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Notizen 



Dem Fahrgast ist auf Verlangen Einsicht in diese 

Unterlagen zu gewähren (§ 8 Taxenordnung). 

Broschüre zum Download  

unter leipzig.de/genehmigungen 

Wichtige Fragen und Antworten 

rund um das Thema Taxi unter 

www.leipzig.de/umwelt-und-

verkehr/unterwegs-in-leipzig/mit-

dem-taxi/ 

http://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/unterwegs-in-leipzig/mit-dem-taxi/
http://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/unterwegs-in-leipzig/mit-dem-taxi/
http://www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/unterwegs-in-leipzig/mit-dem-taxi/



